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 Veröffentlicht am 28.08.1997

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §78 Abs2;

Rechtssatz

§ 78 Abs 2 GewO 1994 setzt voraus, daß bereits auf Grund der Abweichungen von dem dem Genehmigungsbescheid

entsprechenden Zustand, die durch diesen Bescheid getro:ene Vorsorge nicht verringert wird. § 78 Abs 2 GewO 1994

ermächtigt die Beh nicht zur Erteilung von (anderen und zusätzlichen) Auflagen.
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